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Ministerium für Inneres und Sport 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern 

19048 Schwerin 

 

Begrenzung des Haftungsumfangs nach Ziffer II.3.1 der Anordnung nach § 23 Abs. 1 
AufenthG vom 26. September 2013 zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an syrische 
Flüchtlinge, die eine Aufnahme durch ihre in Mecklenburg-Vorpommern lebenden 
Verwandten beantragen 

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern wird Ziffer II.3.1 der Anordnung nach § 

23 Abs. 1 AufenthG vom 26. September 2013 um folgende Sätze ergänzt: 

„Um die finanzielle Belastung der sich verpflichtenden Personen einzuschränken, wird der Umfang 

der abzugebenden Verpflichtungserklärung begrenzt. Kosten für Leistungen bei Krankheit, 

Schwangerschaft, Geburt, Pflegebedürftigkeit und Behinderung im Sinne der §§ 4, 6 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden von der Verpflichtungserklärung ausgenommen. 

Diese Leistungen sind nach §§ 4, 6 AsylbLG von den zuständigen Behörden zu gewähren. Der 

Nachranggrundsatz gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG greift insoweit nicht.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Erna Buß-Krech 

Bearbeiter: Herr RI 
Jens Radeke 
 

Telefon: +49 385 588 2353 
 

Telefax: +49 385 588482 2353 
 

E-Mail: jens.radeke@im.mv-regierung.de 
 

Geschäftszeichen: II 350-217-35310-2014/005-004 
 

  
Datum: Schwerin, 26.06.2014 

 
Landkreise/ Kreisfreie Städte 
Die Landräte/ Oberbürgermeister 
- Ausländerbehörden - 
 
Landesamt für innere Verwaltung M-V 
- Dezernat 14 - 

 
 


